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S A TZ U N G 
 

Des Vereins „Ehemalige, Freunde und Förderer der Philipp – Reis – Schule Gelnhausen“ 
 

§ 1 
 

Name und Sitz des Vereins 
 

Der Verein führt den Namen „Ehemalige, Freunde und Förderer der Philipp – Reis – Schule 
Gelnhausen e.V.“ und hat seinen Sitz in Gelnhausen. Der Verein ist in das Vereinsregister 
eingetragen. 

 
§ 2 

 
Zweck des Vereins 

 
Der Verein „Ehemalige, Freunde und Förderer der Philipp – Reis – Schule Gelnhausen e.V.“ 
verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinsame Zwecke im Sinne des Abschnitts 
„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabeordnung. 

 
Zwecke des Vereins sind vor allem: 
 

1. Die Förderung der Bildungs- und Erziehungsarbeit der Philipp – Reis – Schule. 
 

2. Die Förderung der pädagogischen und organisatorischen Strukturierung der    
Philipp – Reis – Schule. 

 
3. Die Unterstützung der Gremien der Philipp – Reis – Schule bei der Gestaltung eines 

besonderen Schulprofils. 
 

4. Die Unterstützung der Schule bei ihrer Aufgabe, junge Menschen zu einer sinnvollen 
Lebensgestaltung und Lebensbewältigung anzuleiten. 

 
5. Die Unterstützung der Schule in der Erziehungsarbeit mit Schülern aus 

verschiedenen Nationen zu gegenseitiger Achtung und zu einem möglichst 
konfliktfreien, von Toleranz geprägten Umgang miteinander. 

 
6. Die Unterstützung der Schule bei Förderung besonderer Fähigkeiten und 

Begabungen. 
 

7. Die Förderung der Schule bei der Hinführung ihrer Schüler zur Berufs.- und 
Arbeitswelt. 

 
8. Die Förderung der Zusammenarbeit und gegenseitigen Information Innerhalb der 

Schulgemeinde. 
 

9. Die Förderung der Geselligkeit aller ehemaligen und jetzigen Schüler, Lehrer sowie 
Freunde und sonstigen Personen, die der Philipp – Ries – Schule Gelnhausen 
verbunden sind. 

 
10. Die Förderung von kulturellen und sportlichen Aktivitäten im schulischen Bereich. 
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Der Verein ist selbstlos tätig: er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
 

§ 3 
 

Erwerb der Mitgliedschaft 
 

Mitglied kann jede Person werden, die das 18. Lebensjahr vollendet hat. Über den 
schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. Auch jur. Personen können die 
Mitgliedschaft im Verein „Ehemalige, Freunde und Förderer der Philipp – Reis – Schule 
e.V.“ erwerben. 

 
§ 4 

 
Erlöschen der Mitgliedschaft 

 
Die Mitgliedschaft endet durch Tod, schriftliche Austrittserklärung unter Einhaltung einer 
Kündigungsfrist von vier Wochen zum Ende eines Kalenderjahres, oder durch Ausschluss 
durch die Mitgliederversammlung mit einfacher Stimmenmehrheit, wenn ein Mitglied trotz 
zweimaliger schriftlicher Verwarnung gegen die Interessen des Vereins verstößt. Mit dem 
Austritt oder Ausschluss erlöschen alle Rechte gegenüber dem Verein. 

 
§ 5 

 
Die Organe des Vereins 

 
Die Organe des Vereins sind: 
                                          a) der Vorstand 
                                          b) der erweiterte Vorstand 
                                          c) die Mitgliederversammlung 

 
§ 6 

 
Der Vorstand 

 
Die Mitglieder des Vorstandes müssen Vereinsmitglieder sein. Der Vorstand wird alle zwei 
Jahre von der Mitgliederversammlung gewählt. Geschäftsjahr ist ein Kalenderjahr. 
Er besteht aus dem: 

1. Vorsitzenden 
2. Vorsitzenden 

                                                 Kassierer / in 
                                                 Schriftführer / in 
 
 
 
 
Diese sind der Vorstand i.S.d § 26 BGB. Hiervon sind jeweils zwei gemeinsam zur 
Vertretung des Vereins berechtigt. Scheidet ein Mitglied des Vorstandes während seiner 
Amtszeit aus, so wählt der Vorstand eine Ersatzperson bis zur nächsten 
Mitgliederversammlung. Alle Beschlüsse des Vorstandes werden mit einfacher Mehrheit 
gefasst: bei Stimmengleichheit entscheidet der 1. Vorsitzende. Die Mitgliederversammlung 
wählt zudem 4 Mitglieder aus ihren Reihen als Beisitzer in den Vorstand. Geschäftsjahr ist 
das Kalenderjahr. 
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§ 7 

 
Ämter 

 
Sämtliche Ämter sind Ehrenämter. 

 
§ 8 

 
Beschlußfähigkeit 

 
Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist beschlussfähig. Sie 
beschließt mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder. 

 
§ 10 

 
Wahlen 

 
Alle Wahlen finden in geheimer Wahl statt. Falls 10 Prozent der Anwesenden eine offene 
Wahl wünschen, kann öffentlich gewählt werden. Einfache Stimmenmehrheit entscheidet: 
bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt bzw. der Kandidaten als nicht gewählt.  

 
§ 11 

 
Satzungsänderung 

 
Satzungsänderungen bedürfen, abweichend von § 9, der Zustimmung von 3/4 der 
Mitglieder. Sollte auch nach zweimaliger fristgerechter Ladung die notwendige Anzahl der 
Mitglieder nicht erscheinen, so entscheiden die anwesenden Mitglieder mit 3/4  Mehrheit. 

 
§ 12 

 
Niederschriften 

 
Über jede Sitzung des Vorstandes und der Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift 
anzufertigen. Diese ist in Abschrift jedem Vorstandsmitglied auszuhändigen. Mitgliedern 
kann sie auf Wunsch zur Einsichtnahme vorgelegt werden. 

 
§ 13 

 
Kassenprüfer 

 
Es müssen jährlich zwei vom Vorstand unabhängige Kassenprüfer in der 
Mitgliederversammlung gewählt werden. Ihnen obliegt die Kontrolle der Finanzen des 
Vereins und die Feststellung der satzungsgemäßen Verwendung der Mittel.  

 
§ 14 

 
Unterstützung der Mitglieder 

 
Mitglieder genießen Hilfe und Unterstützung.  
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§ 15 

 
Mitgliedsbeitrag 

 
Die Höhe des Mitgliedsbeitrages beschließt die Mitgliederversammlung. 

 
§ 16 

 
Verwendung der Mittel 

 
Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. 

 
§ 17 

 
Begünstigung 

 
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 
§ 18 

 
Auflösungsbestimmungen 

 
Die Auflösungsbestimmung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung 
beschlossen werden, zu welcher schriftlich mit einer Frist von einem Monat eingeladen 
werden muss. Die Auflösung bedarf der Zustimmung von 2/3 der Mitglieder. Sollte auch 
nach zweimaliger fristgerechten Ladung die notwendige Anzahl der nicht erscheinen, so 
entscheiden die anwesenden Mitglieder mit 2/3 Mehrheit. 
 
Eventuell vorhandene Vereinsvermögen gehen restlos in den Besitz der Philipp – Reis – 
Schule Gelnhausen über, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke 
zu verwenden hat. 
 
 
Gelnhausen,  29.10.1992 
 
 
 

1. Vorsitzender       :     
 

2. Vorsitzender       : 
 
                                                 Kassierer / in      : 
 
                                                 Schriftführer / in : 
 
 

 
 
 


